
Anmerkung: zum Bestehen der Hauptklausur müssen alle Teilklausuren mit mindestens 50 % bestanden werden. Auch beim Nichtbestehen einer Teilprüfung müssen alle 
Teilprüfungen wiederholt werden. 
Falls die Prüfung im zweiten Versuch nicht bestanden wird, kann in Ausnahmefällen ein Härtefallantrag gestellt werden. Dies kann pro Modul nur einmal erfolgen und in 
nicht mehr als zwei Modulen im Laufe des Studiums. 

Übersicht: Prüfung am Ende des Sprachkurses Modernes Japanisch 1 (1. Semester) 
Fassung vom 21.02.2023 

 

Hauptklausur: 
- Kanji
- schriftliche Prüfung
- mündliche Prüfung

nicht bestanden

Wiederholung des 
Sprachkurses im WS

Nachprüfung im 
April

nicht bestanden Härtefallantrag: 
Drittversuch 

bestanden

nicht bestanden

Ende des Studiums 
OAW Sp. Jap.

bestanden

bestanden Sprachkurs 2. 
Semester

keine Teilnahme 
(nur mit Attest 

möglich)

Nachprüfung im 
April

bestanden

nicht bestanden

keine Teilnahme 
(nur mit Attest 

möglich)


